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Mitteilung zur Bauvoranfrage für die Umnutzung der Scheune zur Wohneinheit in En-

gen-Neuhausen, Lindenstraße, Flst.Nr. 238 

 

Der Antragsteller plant in Engen-Neuhausen in der Lindenstraße auf Flst.Nr. 238 eine be-

stehende Scheune umzubauen. Der Baugrund liegt am Ortsrand in einem Bereich ohne 

Bebauungsplan und ist entsprechend nach § 34 BauGB nach Art und Maß der Nutzung und 

seiner Einfügung in die Örtlichkeit zu beurteilen. Der Antragsteller möchte im Zuge einer 

Bauvoranfrage die Zulässigkeit des Vorhabens klären 

 

Geplant ist die bestehende Scheune mit 9,10 x 10,10 m und den bestehenden Anbau mit 

3,30 x 10,10 m zu einem Wohnhaus umzubauen. Der Umbau ist auf das bestehende Ge-

bäude beschränkt.   

 

Das Vorhaben liegt am Ortsrand von Neuhausen. Die Scheune liegt innerhalb des Ortsed-

ders, grenzt aber an drei Seiten an den Außenbereich an. Bei einem Abbruch des Gebäu-

des würde das Grundstück dem Außenbereich zufallen und eine Neubebauung unzulässig. 

Sofern das Vorhaben umgesetzt werden soll, ist eine enge Kontrolle der Baustelle vorgese-

hen.  Da die Scheune aber massiv errichtet wurde und ein Umbau im Bestand realistisch 

scheint, kann der Bauvoranfrage zugestimmt werden.  
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